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Beschlussvorschlag:

Die Gemeindevertretung beschließt die Aussetzung und die kurzfristig gründliche Überarbeitung des „Leitfadens zum 
Umgang mit Planungen zur Errichtung von erneuerbaren Energien, insbesondere Freiflächenphotovoltatikanlagen“ 
vom 03.07.2017. 

Als Grundlage für alle diesbezüglichen weiteren Planungen/Beschlüsse für das Gebiet der Gemeinde soll die 
überarbeitete Richtlinie auf der Sitzung der Gemeindevertretung am 28.06.2022 beschlossen werden. 

Für die bisher gefassten Aufstellungsbeschlüsse gilt der alte Leitfaden. Neuanträge werden bis zur Verabschiedung 
des neuen Leitfadens nicht bearbeitet.

Änderungsvorschlag:

Die Gemeindevertretung beschließt die Aussetzung und die gründliche Überarbeitung des „Leitfadens zum Umgang 
mit Planungen zur Errichtung von erneuerbaren Energien, insbesondere Freiflächenphotovoltatikanlagen“ vom 
03.07.2017 . 

Die Überarbeitung erfolgt durch eine Arbeitsgruppe bestehend aus Vertretern aus Verwaltung und Fraktionen; als 
zeitlicher Rahmen wird der nächste Sitzungsturnus festgesetzt.

Für die bisher gefassten Aufstellungsbeschlüsse gilt der alte Leitfaden. Neuanträge werden bis zur Verabschiedung 
des neuen Leitfadens nicht bearbeitet.

Beratungsergebnis:

 laut Beschlussentwurf

 laut Änderungsvorschlag

Anwesend

               

JA

               

NEIN

               

Enthaltung

               

§ 22 BbgKVerf
 1)

               
1) Ausschluss von der Beratung und Abstimmung wegen Mitwirkungsverbot 

                                                     
Der  Vorsitzende 

                                                     
Der Bürgermeister 

 



Erläuterungen

Rechtsgrundlagen:

 § 2 Abs. 1 und 2, § 28 Abs. 1 Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf)

Sachverhalt, Begründung:

Antrag der Fraktionen DIE.LINKE, Ländlicher Raum vom 15.03.2022

Begründung:

„An der aktuell notwendigen Umstrukturierung der Energiegewinnung führt kein Weg vorbei. Die 
Gemeindevertretung bekennt sich dazu, hier einen Beitrag zu leisten. Sie hat in den letzten Jahren auf dem 
Gebiet der erneuerbaren Energien eine Vielzahl von Erfahrungen gesammelt. Weiterhin haben sich auch 
objektive Rahmenbedingungen geändert. Der Leitfaden vom 03.07.2017* entspricht sowohl von der Form als 
auch inhaltlich nicht mehr den Anforderungen und muss grundlegend überarbeitet werden.“  

* BV/156/2017, beschlossen durch die Gemeindevertretung am 11.07.2017

Im Rahmen der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am 05.04.2022 wurde der Antrag als Tischvorlage 
beraten. Der Antrag ist daraufhin gemäß Änderungsvorschlag qualifiziert worden.  

Finanzielle Auswirkungen:

 nein                               ja, siehe weitere Ausführungen

Anlagen:

keine


